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Redaktions-Annahmeschluss
bei der VG Baunach ist Dienstag, 12.00 Uhr. 
Annahmeschlussänderungen werden bekannt gegeben.
Später eingehende Texte können nicht mehr berücksich-
tigt werden.

INFORMATIONEN FÜR DEN 
PUBLIKUMSVERKEHR
Für alle Bereiche der Verwaltung sind Terminvereinbarun-
gen notwendig!

Vereinbaren Sie vorab einen Termin telefo-
nisch bei Ihrem Sachbearbeiter!

Verhaltensregeln

- Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz!

- Zutritt nur für Einzelpersonen!

- Halten Sie mind. 1,5 m Abstand!

- Folgen Sie den Anweisungen unserer Mitar-
beiter!

Bereitschaftsdienst der Ärzte
116117 gebührenfrei OHNE VORWAHL
--

Bereitschaftspraxis Scheßlitz
(neben Kreiskrankenhaus Juraklinik)

Sprechstunden ohne Anmeldung
Feiertag, Wochenende  ................................... 09:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  ............................................ 16:00 - 20:00 Uhr
Vorabend eines Feiertages  ............................ 18:00 - 20:00 Uhr
--

Notarzt
bei lebensbedrohenden Erkrankungen: Tel 112

Apothekenbereitschaftsdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 8.00 Uhr früh und 
endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.

Do 13.08.2020 Wiesen Apotheke, Ebinger Hauptstr. 25,
Rattelsdorf, Tel. 09547/8733803

Apotheke am Kranen, Obstmarkt 9,
Bamberg, Tel. 0951/7004920

Fr 14.08.2020 Apotheke am Cherbonhof, Gaustadter
Hauptstr. 111, Bamberg, Tel. 0951 / 61323
Wallenstein-Apotheke,Scheßlitzer Str.17,
Memmelsdorf/Drosendorf
Tel. 09505 / 803931

Sa 15.08.2020 Stern-Apotheke, Kloster-Langheim-Str.1,
Bamberg, Tel. 0951 / 131213
St.Johannes-Apotheke, Hauptstr. 6,
Frensdorf, Tel. 09502/92230

So 16.08.2020 Gartenstadt-Apotheke, Seehofstr. 46,
Bamberg, Tel. 0951 / 45635
St. Kilian- Apotheke Bamberger Str. 20
Hallstadt, Tel. 09503 / 1091

Mo 17.08.2020 Luitpold-Apotheke, Luitpoldstr. 33,
Bamberg, Tel. 0951 / 982370
Marien-Apotheke, Brandäcker 4,
Scheßlitz, Tel. 09542 / 554

Di 18.08.2020 St. Nikolaus-Apotheke, Breitengüßbach,
Bamberger Str. 55, Tel. 09544 / 2466
Luisen-Apotheke, An der Breitenau 2,
Bamberg, Tel. 0951/3012345

Mi 19.08.2020 Neue-Apotheke,Bamberger Str. 24,
Stegaurach, Tel. 0951/2971795
Rosen-Apotheke, Troppauplatz 1A,
Bamberg, Tel. 0951/9370450

Do 20.08.2020 St. Hedwig-Apotheke, Am ZOB,
Bamberg, Tel. 0951 / 23213
Vitale-Apotheke im Real, Emil-Kemmer-Str. 2,
Hallstadt, Tel. 0951/1339191

Die Praxis Dr. Stößel ist wegen 
Urlaub vom 17.08. bis 06.09. 

geschlossen.
Vertretung in dringenden Fällen durch Praxis Dr. Renner (Tel. 851)

Fundbüro jetzt auch online
Aktuelle Fundsachen im Bereich der Verwaltungs- 
gemeinschaft Baunach finden Sie auch auf der 
VG-Homepage www.vg-baunach.de veröffentlicht.
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Jetzt wird‘s bunt in Lauter!
JAM - JugendArbeitsModell in der VG Baunach
Ansprechpartner:
Christian Schmidt
Pädagogik B.A. & lfd. Erziehungs- und Bildungswissenschaften 
M.A.

Jugendpflege

Telefon: 01515 8157974
E-Mail: christian.schmidt@iso-ev.de

Christopher Blenk

lfd. Pädagogik B.A.
Jugendarbeit
Telefon: 0173 5745604
E-Mail: christopher.blenk@iso-ev.de

JAM wie immer auch online: @jamvgbaunach & via WhatsApp
Jetzt wird’s bunt in Lauter!
Liebe Kinder und Jugendliche der VG Baunach, liebe Eltern,
in Woche 3 der Sommerferien ging es heiß her in Lauter. Bei 
hochsommerlichen Temperaturen wurde unserem Bauwagen in 
Lauter ein neues Gesicht verpasst.
Nachdem wir uns ein wenig mit der Geschichte und den grund-
legenden Arten der Kunstform Graffiti auseinander gesetzt hat-
ten, versuchten wir uns zunächst an einfachen Graffiti-Schriftzü-
gen mit Stift und Papier. Im Anschluss ging es dann aber schon 
richtig los. Graffiti-Künstler Moritz Stark machte uns mit der 
sicheren Handhabung von Sprühdosen vertraut und wir unter-
nahmen die ersten Sprühübungen am Bauwagen. Nicht lange 
darauf waren bereits die drei Hauptfarben ausgesucht und der 
erste Schriftzug in der Mache. Zusätzlich wurden für die weite-
ren Wände des Bauwagens gemeinsam Motivideen entwickelt 
und erste Skizzen entworfen. Am Ende des ersten Tages hatten 
wir ein wenig Sicherheit im Malen mit der Sprühdose gewonnen 
und die erste Seite des Bauwagens beinahe fertig gestellt. An 
Tag zwei und Tag drei waren wir unter der Anleitung und gedul-
digen Mithilfe von Moritz Stark in der Lage die restlichen Seiten 

Gemeinde Reckendorf: www.reckendorf.de
Sprechzeiten Rathaus Reckendorf:
Do. 16.00 – 18.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/20307

Gemeinde Lauter: www.gemeinde-lauter.de
Sprechzeiten Rathaus Lauter:
Mi. 18.00 – 20.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/1828

Gemeinde Gerach: www.gerach.de
Sprechzeiten Rathaus Gerach:
Do. 16.00 – 18.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/6357

Verwaltungsgemeinschaft Baunach
Bamberger Str. 1, 96148 Baunach
Tel. 09544/299-0            Fax: 09544/299-20

E-Mail: poststelle@vg-baunach.de

Internet:  www.vg-baunach.de
Stadt Baunach:  www.stadt-baunach.de

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Baunach:
Mo, Do, Fr 8.00 bis 12.00 Uhr, Di 8.00 bis 15.00 Uhr, Do 14.00 bis 
18.00 Uhr, Mittwoch geschlossen

Telefon: 09544/299 - 0
Verwaltung:  Durchwahl:
Gemeinschaftsvorsitzender 
Herr 1. Bgm. Tobias Roppelt   - 18
buergermeister@stadt-baunach.de

Vorzimmer
Frau Hegenwald (1. OG, Zimmer 18)   - 18
p.hegenwald@vg-baunach.de

Hauptverwaltung
Frau Kuhn (1. OG, Zimmer 15)   - 14
n.kuhn@vg-baunach.de
Frau Bayerlein (1. OG, Zimmer 20)   - 36
e.bayerlein@vg-baunach.de
Frau Rathmann (1. OG, Zimmer 17 a)   - 24
b.rathmann@vg-baunach.de

Personalstelle
Frau Trütschel (1. OG, Zimmer 16)   - 46
s.truetschel@vg-baunach.de

Renten, Sozialangelegenheiten, Standesamt
Frau Saal (1. OG, Zimmer 14)   - 21
a.saal@vg-baunach.de

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Frau Schmitt (1. OG, Zimmer 20)   - 25
h.schmitt@vg-baunach.de

Bauamt
Herr Günthner (1. OG, Zimmer 13)   - 17
c.guenthner@vg-baunach.de
Herr Moritz (1. OG, Zimmer 12)   - 23
j.moritz@vg-baunach.de

Friedhofsangelegenheiten, Bauamt
Frau Thiele (1. OG Zimmer 11)   - 29
a.thiele@vg-baunach.de

Technisches Bauamt
Herr Eichmann (EG, Zimmer 9)   - 49
a.eichmann@vg-baunach.de
Herr Morgenroth (EG, Zimmer 9)   - 12
t.morgenroth@vg-baunach.de

Einwohnermeldeamt
Frau Schöpplein (EG, Zimmer 8)   - 10
r.schoepplein@vg-baunach.de
Frau Gütlein (EG, Zimmer 7)   - 11
h.guetlein@vg-baunach.de
Frau Schley (EG, Zimmer 6)   - 13
a.schley@vg-baunach.de

Amtsblatt, Einwohnermeldeamt
Frau Kaim (EG, Zimmer 7)   - 11
amtsblatt@vg-baunach.de

Kämmerei
Frau Müller (EG, Zimmer 4)   - 16
d.mueller@vg-baunach.de
Herr Schmitt (EG, Zimmer 3)   - 37
a.schmitt@vg-baunach.de

Steuern, Gebühren
Frau Jäger (EG, Zimmer 2)   - 31
s.jaeger@vg-baunach.de

Kasse
Herr Wolfschmidt (EG, Zimmer 2)   - 33
m.wolfschmidt@vg-baunach.de
Frau Trautmann (EG, Zimmer 3)   - 32
a.trautmann@vg-baunach.de
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des Bauwagens vollständig zu bemalen. Nach drei lehrreichen 
Tagen voller Spaß, Schweiß und Hitze ist das Werk vollbracht 
und der Bauwagen erstrahlt in neuer Pracht!
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an den Lauterer 
Gemeinderat und Herrn Ronny Beck für die Ermöglichung der 
Ferienaktion sowie an Sven Schärer & Johannes Weigmann für 
ihr großes Engagement als Jugendbeauftragte der Gemeinde!

Den Abschluss unseres Ferienprogramms bildet der Video-
Workshop in Reckendorf am 26. und 27. August. Hier sind 
aktuell alle Plätze vergeben. Falls ihr Interesse habt, meldet 
euch trotzdem noch an, dann setzen wir euch ganz oben auf 
unsere Warteliste!
Anmeldeschluss für die letzte Aktion des Ferienprogramms ist 
der 21.08.2020!
Im Folgenden findet ihr genauere Informationen zum Video-
Workshop mit AHA!.

Infos zum restlichen Ferienprogramm:
26. - 27.08.2020 Video-Workshop mit AHA! in Reckendorf
Gemeinsam mit Rahel von AHA! werden Filmideen gebrainstormt
und anschließend umgesetzt.
Jetzt als offene Aktion!
Max. 5 TN (Anmeldung notwendig)

Anmeldefrist: 21.08.2020
Treffpunkt: Jugendtreff Reckendorf (Ziegelgasse 12)
Dauer: 13:00 - 16:00 Uhr
Kostenpunkt: 1€

Infos zur Anmeldung:
Die Anmeldung läuft hierfür zunächst über Christopher Blenk 
(0173 5745604).
Anschließend müsst ihr euch noch ein Anmeldeformular besor-
gen. Dieses müsst ihr ausgefüllt am Tag des Ferienprogramms 
gemeinsam mit dem benötigten Geld mitbringen (nähere Infos 
findet ihr auf dem Anmeldeformular).
Die Anmeldeformulare sind für euch ausgedruckt im Rathaus 
in Baunach und auf der Homepage der VG Baunach online  
hinterlegt.

Folgende Regeln gilt es weiterhin zu beachten:
- Der Abstand von mind. 1,5 m ist zwingend einzuhalten.
- Es herrscht in allen Treffs Maskenpflicht bei Bewegung, 

lediglich auf den festen Sitzplätzen darf die Maske abge-
nommen werden.

- Beim Betreten des Treffs sind die Hände zu desinfizieren.
- Regelmäßiges Händewaschen (20-30 Sek.) mit Seife wird 

empfohlen.
- Es ist auf die gängige Hust-und Niesetikette (Armbeuge) zu achten.
- Es werden momentan keine Getränke oder Süßigkeiten 

verkauft. Ihr dürft euch aber selbst etwas mitbringen. Aller-
dings ist es strikt verboten, offene Snacks (Chips o.Ä.) und 
Getränke zu teilen.

- Die Sanitärräume dürfen immer nur einzeln aufgesucht werden.

- Bei Angeboten im Freien kann die Maske abgenommen 
werden, solange der Abstand von mind. 1,5m eingehalten 
wird.

- Kein Zutritt bei Vorliegen von Krankheitssymptomen oder 
Kontakt mit einer mit COVID-19 infizierten Person innerhalb 
der letzten 14 Tage.

- Kein Austausch von Spielgeräten, Stiften, Tischtennisschlä-
gern usw. ohne vorherige Desinfektion.

- (Änderungen vorbehalten)
Alle Informationen zum Ferienprogramm findet ihr auch noch 
einmal via Instagram (@jamvgbaunach) und auch über Whats-
App werden wir auf die bevorstehenden Aktionen noch einmal 
hinweisen. Die Infos für die KW 35 folgen dann an selber Stelle 
nächste Woche.
Wir freuen uns auf euch und das weitere Ferienprogramm!
Euer JAM-Team Christopher & Christian

Stellenausschreibung
Ausbildungsstelle ab 01.09.2021

Verwaltungsfachangestellte/r 
Fachrichtung Kommunalverwaltung(m/w/d)

Wir suchen dich:
Stehst Du gerade halb im Berufsleben und willst einen 
neuen Weg gehen, aber hast Angst, den falschen zu neh-
men, dann trau Dich und komm zu uns in die Verwaltungs-
gemeinschaft Baunach.
Als Verwaltung für die Mitgliedsgemeinden der VG Baunach 
(Stadt Baunach und Gemeinden Reckendorf, Lauter und 
Gerach) handeln wir im Interesse der Bürgerinnen und Bür-
ger und treten für das Gemeinwohl ein.
Wenn Du gern den Umgang mit Menschen pflegst, kon-
taktfreudig, ausdauernd und zielstrebig bist und auch die 
Fähigkeit besitzt, selbstständig, aber auch im Team, zu 
arbeiten und meinst, dass eine Tätigkeit in der öffentlichen 
Verwaltung das Richtige für Dich ist, würden wir uns auf 
Deine Bewerbung freuen.
Als Voraussetzung solltest Du über einen guten „mitt-
leren“ Schulabschluss (Realschule, Wirtschaftsschule, 
M 10 oder gleichwertiger Abschluss) oder einen quali-
fizierenden Hauptschulabschluss mit hervorragenden  
Leistungen verfügen.
Eine Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigtenverhältnis 
nach der Ausbildung kann nicht garantiert werden.
Nähere Informationen zum Ausbildungsberuf findest Du auf 
der Homepage der Bayerischen Verwaltungsschule (www.
bvs.de) unter der Rubrik Ausbildung „VFA-K“.
Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Kopie des letz-
ten Schulzeugnisses bitte bis spätestens 11.09.2020 
an:Verwaltungsgemeinschaft Baunach, Personalstelle, Bam-
berger Str. 1, 96148 Baunach oder per E-Mail (Anlage im 
PDF-Format) an die Personalstelle - Frau Trütschel, E-Mail: 
s.truetschel@vg-baunach.de.
Informationen über die VG Baunach und deren Mitgliedsge-
meinden findest Du im Internet unter www.vg-baunach.de.
Für weitere Auskünfte steht Dir Herr Günthner, Tel. 
09544/299-17, c.guenthner@vg-baunach.de gerne zur Ver-
fügung.
Schwerbehinderte Menschen (m/w/d) werden bei gleicher 
Eignung vorrangig berücksichtigt.
Bitte beachte unsere Hinweise zum Datenschutz und die 
Einverständniserklärung im Zusammenhang mit Bewer-
bungsverfahren auf unserer Homepage unter www.vg-bau-
nach.de/meta/datenschutz/.

gez. Tobias Roppelt
Gemeinschaftsvorsitzender

Anzeigenservice wird bei uns  
ganz  G R O S S  geschrieben!
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„Der Wendehals - geheimnisvoller Vogel im Apfelhain“ - Unter 
dieser Überschrift startete der Landschaftspflegeverband Bam-
berg 2019 ein Projekt zum Erhalt naturnaher Streuobstwiesen 
am Baunacher Kraiberg. Der Wendehals ist ein vielfach unbe-
kannter, aber sehr typischer Bewohner alter Streuobstwiesen. 
Um die Obstwiesen zu erhalten wurden Misteln von alten Apfel-
bäumen entfernt, und in diesem Jahr werden Bäume alter Kul-
tursorten nachgepflanzt. Außerdem mäht der Landschaftspfle-
geverband viele der artenreichen Wiesen am Kraiberg.
Denn dort wachsen nicht nur über 50 verschiedene Obstsorten, 
sondern es finden auch viele seltene Tier- und Pflanzenarten 
Lebensraum.
Seit einigen Tagen steht nun eine neue Schautafel am Kraiberg 
mit Informationen über den vom Aussterben bedrohten Wen-
dehals und die Bedeutung der Streuobstkulturen für die hei-
mische Artenvielfalt. Der Landschaftspflegeverband Bamberg 
berichtete dem Baunacher Bürgermeister Tobias Roppelt an 
der neuen Tafel über den aktuellen Stand des Projektes.
„Wir haben in Baunach eine wunderschöne Kulturlandschaft.“, 
machte Bürgermeister Roppelt deutlich, „Man muss nicht 
immer in die Ferne schweifen, auch vor Ort lassen sich tolle 
Dinge entdecken. Der Stadt Baunach ist der Erhalt unserer 
Naturschätze sehr wichtig. Deshalb freue ich mich, dass der 
Landschaftspflegeverband uns hier unterstützt.“
Im Bürgerhaus der Stadt Baunach sind noch bis zum 15.09.20 
Rollups und Flyer mit Informationen zu dem Wendehals-Projekt 
am Kraiberg zu finden. Weitere Informationen gibt es auch 
online unter: www.bayerns-ureinwohner.de und http://www.lpv-
bamberg.de.
Das Wendehals-Projekt ist Teil der Artenschutz-Kampagne 
„Bayerns UrEinwohner“ des Deutschen Verbands für Land-
schaftspflege, die über das Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz gefördert wird.

Unsere Stadt wird essbar!

Jeder liebt sie: süß, rund und saftig - so genießt man die lecke-
ren Früchte, die an unserem heimischen Bäumen geerntet wer-
den können.

Fundsachen
Es wurde ein Schlüssel abgegeben! Nachfragen bitte im Rat-
haus Baunach.
Tel.: 09544/299-13, zu den üblichen Öffnungszeiten.

3. Rate der Grund- und Gewerbesteuer 
sowie der Wasser- und Kanalgebühren
Es wird darauf hingewiesen, dass die 3. Rate der Grund- und 
Gewerbesteuer sowie der Wasser-und Kanalgebühren zum 15. 
August 2020 fällig ist.
Die Zahlungspflichtigen werden gebeten, den Zahlungstermin 
einzuhalten.
Gerne können Sie uns eine Ermächtigung zum Bankeinzug 
erteilen. Wir ziehen dann per Lastschrift die Steuern und Bei-
träge jeweils rechtzeitig zum Fälligkeitstermin ein.
Sie vermeiden dadurch zusätzliche finanzielle Belastungen, wie 
Mahngebühren und Säumniszuschläge

25jähriges Dienstjubiläum Bernhard Reich

Links Bernhard Reich, rechts 1. Bürgermeister Tobias Roppelt
 Foto: © Evelina Bayerlein

Wir gratulieren unserem Wasserwart Bernhard Reich zum 
25jährigen Dienstjubiläum bei der Stadt Baunach. Anläss-
lich einer kleinen Feier hielt Erster Bürgermeister Tobias Rop-
pelt die Dankesrede für Herrn Reich und gratulierte ihm im 
Namen der Stadt für seine langjährige Leistung. Auch hob er 
sein Fachwissen über das städtische Wassernetz hervor. Herrn 
Reich wurde in diesem Rahmen eine Jubiläumsurkunde des 
Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 
ausgehändigt.

UrEinwohner Wendehals -  
Neue Schautafel am Kraiberg
Mit dem Wendehals für den Erhalt der 
Streuobstwiesen am Kraiberg
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Miscellaneous
Drei Jungs, drei Gitarren unplugged

Miscellaneous

Sonntag, 13.09.2020 um 18 Uhr
Die Sieger-Band vom Baunacher Stadt-
fest 2019 das bedeutet musikalische 
Unterhaltung aufhöchstem Niveau – pro-
fessionell, abwechslungsreich und stil-
voll. Einzigartige Stimmen in perfektem 
Sound garantieren live Gänsehaut pur

Stefan Eichner
Ein Reinhard Mey - Abend

Eichner

Samstag, 19.09.2020 um 18 Uhr
Ein besonderer Abend mit einer wun-
derschönen Zusammenstellung von 
berühmten und nicht ganz so bekannten 
Liedern von Reinhard Mey.

DerKaiser & DerBauer

Der Kaiser & Der Bauer

Sonntag, 20.09.2020 um 18 Uhr
Lieder-Chaot Atze Bauer garantiert 
dabei beste Musik-Comedy: jederzeit 
überraschend, immer originell und gna-
denlos spontan. Jörg Kaiser bietet mit 
seinen „Fränkischen Frotzeleien“ sämt-
liches Lokalkolorit, was Franken zu bie-
ten hat: schnelle Rollenwechsel, raben-
schwarze Gags

3. Rate der Grund- und Gewerbesteuer 
und Kanalgebühren
Es wird darauf hingewiesen, dass die 3. Rate der Grund- und 
Gewerbesteuer sowie der Abschlag für Kanalgebühren zum 
15. August 2020 fällig ist.
Die Zahlungspflichtigen werden gebeten, den Zahlungstermin 
einzuhalten.
Gerne können Sie uns eine Ermächtigung zum Bankeinzug 
erteilen. Wir ziehen dann per Lastschrift die Steuern und Bei-
träge jeweils rechtzeitig zum Fälligkeitstermin ein.
Sie vermeiden dadurch zusätzliche finanzielle Belastungen, wie 
Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Sperrung der Bahnübergänge in 
Obermanndorf
Aufgrund von Gleiserneuerungen sind Sperrungen an den 
Bahnübergängen in Obermanndorf ab dem 16.08.2020 bis 
zum 02.09.2020 notwendig.
Die Bahnübergänge werden nacheinander gesperrt, sodass 
ein Bahnübergang durchgehend befahrbar ist.
Der Verkehr wird umgeleitet.

In den vergangenen Jahren wurden viele Obstbäume rund 
um Baunach gepflanzt. Das Pflücken und Ernten ist hier nun 
ausdrücklich erwünscht. An den öffentlichen Stellen wurden 
vergangene Woche Schilder angebracht auf denen die Ernte-
regeln für unsere Streuobstwiesen nachzulesen sind. Bitte geht 
achtsam mit dem Lebensraum „Streuobstwiese“ um. Zum Ern-
ten werden Obstpflücker empfohlen, da hierbei der Baum nicht 
beschädigt wird.
Auf der Homepage www.mundraub.org können die verschie-
denen Standorte und Obstsorten auf einer Karte ermittelt wer-
den. Ein Flyer wurde erstellt und liegt nun an verschiedenen 
Stellen in der Stadt aus.
Wir wünschen unseren BürgerInnen viel Spaß beim Ernten und 
Genießen. Momentan sind bereits Zwetschgen und Kornäpfel 
reif. Weitere Apfel- und Birnensorten sowie Nüsse und Quitten 
können im September/Oktober geerntet werden.

Fragen und Anregungen bitte an:
Stadtmarketing Baunach
09544-9846777

Grüngutdeponie geöffnet!
Die Grüngutdeponie der Stadt Baunach ist zu folgenden Zeiten 
wieder geöffnet:
Montag-Donnerstag  ......................................  09.00 – 16.00 Uhr
Samstag  ........................................................  09.00 – 15.00 Uhr
Bitte auf den nötigen Sicherheitsabstand gegenüber den 
anderen Mitbürgern wegen der Corona-Pandemie achten!
gez. Roppelt
Erster Bürgermeister

Überkumstraße 17

96148 Baunach
Tel.-Nr. 09544/9846777

Öffnungszeiten:
Dienstag  .......................................... 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch  .......................................... 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag  .....................................  17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag  ........................................... 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Veranstaltungen
Hannes Wölfel
acoustic music live in concert…

Hannes Wölfel

Samstag, 12.09.2020 um 18 Uhr
Mit seiner enormen Spielfreude und 
sympathischen Art nimmt euch Hannes 
mit auf eine musikalische Reise, die ein-
fach nur Spaß macht!
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der Vortrag ist kostenlos, um eine Spende für den
Gemeinschaftftf sgarten wird gebeten

bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz mit, dieser
muss aufgfgf esetzt werden, falls 1,5 m Mindestabstand
nicht eingehalten werden können

der Vortrag findet bei jedem Wetter statt

Gartenvortrag
mit Jupp Schröder

- dem Gartenexperten aus dem FT

14.08.2020 um 18:00 Uhr
im Gemeinschaftsgarten Reckendorf

praktische Tipps rund ums Gärtnern

anschaulich direkt im Garten erklärt



Baunach - 7 - Nr. 33/20

Caritaskindergarten Lauter e.V.

Altbürgermeister Manfred Beierlieb zaubert den Kindergartern-
kindern und ihrem Team ein Lächeln ins Gesicht
Mit diesem gemeinsamen Foto bedankten sich die Kinder des 
Caritaskindergarten Lauter für zwei Weidenhäuser, ein Indian-
erzelt und Holzfahrzeuge für die Kleinsten, bei Herrn Manfred 
Beierlieb. Die Anschaffungen konnten aufgrund der Spende, 
die der Altbürgermeister dem Kindergarten anlässlich seines 
80. Geburtstags überreicht hatte, getätigt werden. Dafür ein 
großes Vergelts Gott!!
Kinder, Team, Elternbeirat und Caritasverein Lauter

Kommunales Förderprogramm
Der Gemeinderat Lauter hat in seiner Sitzung am 18.06.2020 
das Förderprogramm zur Innenentwicklung der Ortskerne 
beschlossen. Das Förderprogramm wird nachfolgend in vollem 
Wortlaut öffentlich bekannt gemacht. Es tritt mit Bekanntma-
chung in Kraft.

Förderprogramm zur Innenentwicklung  
der Ortskerne der Gemeinde Lauter

Präambel
Die Kommunen der Baunach-Allianz nehmen die Herausforde-
rungen der demographischen Entwicklung aktiv an.
Das einvernehmlich postulierte Ziel ist es, besonders die Orts-
kerne als Wohn- und Arbeitsraum attraktiv zu halten und den 
Leerstandstendenzen entgegenzuwirken. Dazu sollen Bauin-
teressenten, Sanierungswillige und Erwerber von Immobilien 
unterstützt werden, um der Abwanderung aus den Kernorten 
und deren Verödung zu verhindern.
Die Baunach-Allianz legt dazu dieses Förderprogramm zur Sta-
bilisierung und Innenentwicklung der Ortskerne auf. Es bezieht 
alle Innerortsbereiche der Hauptorte und der Ortsteile der Alli-
anzgemeinden ein. Das Förderprogramm gilt in den Grundsät-
zen und Eckpunkten einheitlich allianzweit gemäß den nachfol-
genden Regularien.

1. Geltungsbereich
a.) Der räumliche Geltungsbereich für die verschiedenen För-

dermöglichkeiten (Bauberatung, baulicher Investitionen, 
Bauschutt-, Abbruchkosten) ist auf die Alt- bzw. Innenorts-
bereiche der Ortsteile der Gemeinde laut beiliegendem 
Lageplan beschränkt.

b.) Der zeitliche Geltungsbereich beginnt am Tag nach 
der Beschlussfassung zum Förderprogramm durch den 
Gemeinderat. Es gilt auf unbestimmte Zeit.

2. Voraussetzungen, Verfahren
a.) Förderfähig sind grundsätzlich alle seit mindestens zwölf 

Monaten leerstehenden Anwesen, die innerhalb des o.g. 
Fördergebietes liegen und zum Zeitpunkt der Zuschussbe-
antragung mindestens 50 Jahre alt sind (Nachweis durch 
den Eigentümer). Neubaugebiete und Neubausiedlungen 
gehören in der Regel nicht dazu.

Obstbaumverstrich
Der Obstbaumverstrich findet statt am 22.08.2020 um 10 Uhr.
Treffpunkt: Rathaus Reckendorf
gez.
Thomas Stößel
Nachhaltigkeitsbeauftragter
gez. Deinlein
Erster Bürgermeister

Die Gemeinde Lauter betrauert den Tod von

Herrn Max Käppner

Der Verstorbene war seit 2007 als Märker für die 
Gemeinde Lauter tätig. In der Vorstandschaft der Flurbe-
reinigung arbeitete er ebenfalls aktiv mit.

Die Gemeinde dankt Herrn Käppner für sein ehrenamtli-
ches Wirken zum Wohle der Bürger.

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

GEMEINDE LAUTER

Ronny Beck
Erster Bürgermeister

3. Rate der Grund- und Gewerbesteuer 
und Kanalgebühren
Es wird darauf hingewiesen, dass die 3. Rate der Grund- und 
Gewerbesteuer sowie der Abschlag für Kanalgebühren zum 
15. August 2020 fällig ist.
Die Zahlungspflichtigen werden gebeten, den Zahlungstermin 
einzuhalten.
Gerne können Sie uns eine Ermächtigung zum Bankeinzug 
erteilen. Wir ziehen dann per Lastschrift die Steuern und Bei-
träge jeweils rechtzeitig zum Fälligkeitstermin ein.
Sie vermeiden dadurch zusätzliche finanzielle Belastungen, wie 
Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Verunreinigungen durch Hundekot
In letzter Zeit sind vermehrt Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern aus der Gemeinde Lauter und den Ortsteilen, wegen 
Verunreinigungen durch Hundekot, an die Gemeinde Lauter 
herangetragen worden. Dabei handelt es sich vor allem um 
Verunreinigungen von Gehwegbereichen und Grünstreifen, 
auch innerhalb der Ortschaft.
Wir möchten darauf hinweisen, dass es laut § 3 Abs. 2 Nr. b 
der Verordnung über die Straßenreinigung verboten ist, Geh-
wege durch Tiere verunreinigen zu lassen. Gemäß § 13 der 
Straßenreinigungsverordnung kann seitens der Gemeinde Lau-
ter ein Bußgeld erlassen werden, wenn Hundehalter festgestellt 
werden, die dieser Pflicht nicht nachkommen.
Die Gemeinde Lauter hat im Gemeindegebiet und auch den 
Ortsteilen genügend Hundetoiletten installiert. Bitte entsorgen 
Sie die „Geschäfte“ ihrer Tiere über diese Hundetoiletten, damit 
niemand daran Anstoß nehmen muss. Kampfhunde müssen an 
der Leine geführt werden.
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4. Förderung baulicher Investitionen sowie
Bauschuttentsorgung und Abbruchkosten

a) Die Gemeinde fördert den Umbau, den Ausbau, die Erwei-
terung, die Sanierung leerstehender Gebäude und gege-
benenfalls einen erforderlichen Abbruch alter Gebäude-
substanz (siehe 4d.), sofern dort anschließend wieder ein 
Neubau eines Wohn- oder Gewerbegebäudes erfolgt. In 
begründeten Ausnahmefällen kann auch ein Gebäudeab-
riss ohne anschließenden Neubau förderfähig sein, wenn 
dadurch die innerörtliche Situation (Ortsbild, Belichtung, 
Begrünung) maßgeblich verbessert wird. Dies ist ausrei-
chend zu begründen.

b) Für die genannten Maßnahmen wird ein Zuschuss in 
Höhe von 10 v. H. der nachgewiesenen Investitionskosten 
gewährt. Die maximale Förderung ist auf 10.000,00 Euro je 
Bauvorhaben begrenzt. Es muss mindestens eine Investiti-
onssumme von 20.000,00 Euro (brutto) erreicht werden.
Der Fördersatz für bauliche Investitionen in Höhe von 10 
v. H. erhöht sich pro Kind um 1 Prozentpunkt. Die Erhö-
hung gilt für Kinder, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
geboren sind (Nachweis Geburtsurkunde), das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und mit Hauptwohnsitz im 
geförderten Objekt wohnen, bzw. zum Fertigstellungszeit-
punkt der Maßnahme mit Hauptwohnsitz im geförderten 
Objekt wohnen.
Der maximale Förderbetrag nach Nr. 4 b erhöht sich ent-
sprechend dem anwendbaren Kinderzuschlag.
Fertigstellungszeitpunkt der Maßnahme im Haushalt

c) Zusätzlich kann ein Zuschuss in Höhe von 10 v.H. der nach-
gewiesenen Kosten für Bauschuttentsorgung und Abbruch 
gewährt werden. Die maximale Förderung ist auf 5.000,00 
Euro je Bauvorhaben begrenzt. Ein Kinderzuschlag ist für 
diesen Punkt nicht vorgesehen.

d) Der Zuschuss wird erst ausbezahlt, wenn die Maßnahme 
abgeschlossen ist, die notwendigen Unterlagen (z.B. Bau-, 
Handwerkerrechnungen) vorliegen und der Bezug oder 
die Aufnahme der gewerblichen Nutzung (Datumsangabe) 
nachgewiesen ist.
Der Zuschuss wird über die Bindungsfrist von 5 Jahren in 5 
gleichen Teilen ausgezahlt. Wird innerhalb der Bindungs-
frist das Gebäude verkauft oder die gewerbliche Nutzung 
eingestellt, verfallen die restlichen Ansprüche. Erbrachte 
Eigenleistungen sowie Unterhalts- und Instandhaltungs-
maßnahmen werden nicht gefördert.

5. Widerrufsrecht, Rückforderungs- und Härteklausel
a) Die Gemeinde behält sich das jederzeitige Widerrufsrecht 

des Bewilligungsbescheides für den Fall vor, dass die 
Zuschussvoraussetzungen bzw. die Zuschussgewährung 
durch arglistige Täuschung oder falsche Angaben herbei-
geführt wurden.

b) Die Gemeinde ist berechtigt, die gewährten Zuwendun-
gen vom Zuschussempfänger ganz oder teilweise zurück-
zufordern, wenn die Fördervoraussetzungen nach diesen 
Richtlinien nicht eingehalten werden, insbesondere wenn 
der Förderzweck nicht erreicht wird. In diesem Fall ist der 
Rückforderungsbetrag sofort zurückzuzahlen und rückwir-
kend ab dem Tage der Auszahlung mit 4,5 % jährlich zu 
verzinsen.

c) Das zu fördernde Objekt muss vom Antragsteller ab dem 
Bezug für einen Zeitraum von 5 Jahren entsprechend dem 
Förderzweck genutzt werden. Sollte innerhalb dieser Frist 
das Gebäude einer anderen Nutzung zugeführt werden, so 
wird der Zuschuss nur anteilig gezahlt.

d) Ergeben sich bei der Anwendung dieser Richtlinie unbillige 
Härten, so kann der Gemeinderat in Einzelfällen Abwei-
chungen zulassen. Weitere Ausnahmen von den maßgeb-
lichen Vorschriften dieses Förderprogramms können zuge-
lassen werden, bei Projekten, die in außergewöhnlicher 
Weise dem Förderziel dieses Programms entsprechen.

6. Sonstiges
Die Gemeinde behält sich Änderungen des Förderprogramms vor und ist 
berechtigt, den Geltungsbereich, den Fördersatz und das Fördervolumen 
zu ändern, wenn Rahmenbedingungen oder die Haushalts- und Finanzlage 
dies notwendig machen. Auf die Gewährung dieser freiwilligen Förderung 
besteht - wie schon unter Nr. 2 d) ausgeführt - kein Rechtsanspruch.

Ausgenommen hiervon sind Anwesen, die beim Erlass 
eines Bebauungsplans als vorhandener Bestand mit über-
nommen/überplant wurden (z.B. in Anbindungs- oder Ein-
mündungsbereichen).

b.) Der Antrag für die Fördermöglichkeiten nach den Nm. 3, 4 
ist vor Beginn der jeweiligen Maßnahme schriftlich bei der 
Gemeinde einzureichen.

c.) Antragsberechtigt für die Fördermöglichkeit nach Nr. 4 ist 
jede natürliche und juristische Person, die im Geltungsbe-
reich Eigentümer/in einem förderfähigen Anwesen ist. Für 
die Bauberatung (Nr. 3) sind neben dem/der Grundstücks-
eigentümer/in auch potentielle Kaufinteressenten antrags-
berechtigt.

d.) Nach der Prüfung des Antrags wird die Gemeinde im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Fördermittel entschei-
den. Ein Rechtsanspruch auf diese freiwillige Förderung 
besteht nicht. Die Bewilligung erfolgt zudem immer unter 
der Voraussetzung, dass ausreichende Haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen. Sofern dies nicht der Fall ist, besteht 
kein Anspruch auf Förderung. Gegebenenfalls kann eine 
vorzeitige Baufreigabe erteilt und die Bewilligung für das 
nächste Haushaltsjahr vorgemerkt werden. Zur Auszahlung 
der Förderung s. Nr. 4e.

e.) Der Förderanspruch entfällt, wenn spätestens fünf Jahre 
nach Bewilligung des Förderantrages die Baumaßnahme 
nicht abgeschlossen ist und die notwendigen Unterlagen 
nach Nr. 4 e nicht vorliegen.

f.) Bewilligte Förderansprüche bleiben auch nach Ablauf des 
Förderprogramms im Rahmen der Frist nach Ziffer 2e) 
bestehen.

g.) Eine erneute Förderung kann frühestens nach 10 Jahren in 
Anspruch genommen werden. Eine Bauberatung kann in 
begründeten Einzelfällen bereits nach 5 Jahren wieder in 
Anspruch genommen werden.

h.) Wird im Fördergebiet ein Förderprogramm / eine Baube-
ratung auf Grundlage eines Sanierungsgebietes der Städ-
tebauförderung oder einer Dorferneuerung (oder ähnlich) 
angeboten, ist dieses vorrangig zu nutzen.
Eine Doppelförderung ist nicht zulässig.

3. Bauberatung
a) Losgelöst von dem von der Bauherrschaft privat beigezo-

genen Bauplaner/Architekten bieten die Allianzkommunen 
zusätzlichen Bausachverstand an. Hierfür steht eine Liste 
von Beratern zur Verfügung, aus der die Bauherrschaft 
frei wählen kann, um eine kostenlose Erstberatung in defi-
niertem Umfang (s. c) zu erhalten. Diese umfasst Hilfe 
zur grundsätzlichen Ausrichtung des Vorhabens, Abwä-
gungsprozesse auch mit Blick auf den Immobilienmarkt, 
Planungshilfen sowie Verfahrensberatung. Die Aufgabe 
besteht zudem darin, städtebauliche, architektonische oder 
denkmalpflegerische Gedanken, Ansätze und Ziele (soweit 
vorhanden) ins Gespräch zu bringen und abzuklären.

b) Die Beauftragung des beizuziehenden Beraters, der 
anschließend entsprechende Gesprächstermine vereinba-
ren wird, erfolgt über die Gemeinde. Über den Verlauf bzw. 
das Ergebnis der Beratung führt der Architekt ein Protokoll, 
welches der/die Bauherr/in gegenzeichnet und abschlie-
ßend der Gemeinde (gegebenenfalls mit Skizzen und 
Fotos) vorlegt.

c) Für die Beratung privater Bauherrn/innen wird ein maxima-
ler Zeitaufwand von bis zu 5 Stunden zu Grunde gelegt und 
von der Kommune bezahlt. Die Obergrenze pro Baubera-
tung liegt bei 600 €. Eine weitergehende Beratung ist nur 
in begründeten Ausnahmefällen und nach vorhergehender 
Abstimmung mit der Kommune möglich.

d) Die Bauberatung ist grundsätzlich nur ein Angebot zur Ein-
bindung von zusätzlichem fachlichem Wissen und Ideen. 
Sie muss nicht in Anspruch genommen werden und hat 
keine Auswirkungen bzw. ist keine Voraussetzung für die 
nachfolgende Förderung (Nr. 4).
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c.) Antragsberechtigt für Bauberatung nach Nr. 3 ist jede 
natürliche und juristische Person, die im Geltungsbereich 
Eigentümer/in einem förderfähigen Anwesen ist. Darüber 
hinaus sind auch potentielle Kaufinteressenten antragsbe-
rechtigt.

d.) Nach der Prüfung des Antrags wird die Gemeinde im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Fördermittel entschei-
den. Ein Rechtsanspruch auf diese freiwillige Förderung 
besteht nicht. Die Bewilligung erfolgt zudem immer unter 
der Voraussetzung, dass ausreichende Haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen. Sofern dies nicht der Fall ist, besteht 
kein Anspruch auf Förderung.
Gegebenenfalls kann eine vorzeitige Baufreigabe erteilt 
und die Bewilligung für das nächste Haushaltsjahr vorge-
merkt werden.

e.) Eine erneute Förderung kann frühestens nach 10 Jahren in 
Anspruch genommen werden. Eine Bauberatung kann in 
begründeten Einzelfällen bereits nach 5 Jahren wieder in 
Anspruch genommen werden.

f.) Wird im Fördergebiet eine Bauberatung auf Grundlage 
eines Sanierungsgebietes der Städtebauförderung oder 
einer Dorferneuerung (oder ähnlich) angeboten, ist dieses 
vorrangig zu nutzen. Eine Doppelförderung ist nicht zuläs-
sig.

3. Bauberatung
a) Losgelöst von dem von der Bauherrschaft privat beigezo-

genen Bauplaner/Architekten bieten die Allianzkommunen 
zusätzlichen Bausachverstand an. Hierfür steht eine Liste 
von Beratern zur Verfügung, aus der die Bauherrschaft 
frei wählen kann, um eine kostenlose Erstberatung in defi-
niertem Umfang (s. c) zu erhalten. Diese umfasst Hilfe 
zur grundsätzlichen Ausrichtung des Vorhabens, Abwä-
gungsprozesse auch mit Blick auf den Immobilienmarkt, 
Planungshilfen sowie Verfahrensberatung. Die Aufgabe 
besteht zudem darin, städtebauliche, architektonische oder 
denkmalpflegerische Gedanken, Ansätze und Ziele (soweit 
vorhanden) ins Gespräch zu bringen und abzuklären.

b) Die Beauftragung des beizuziehenden Beraters, der 
anschließend entsprechende Gesprächstermine vereinba-
ren wird, erfolgt über die Gemeinde. Über den Verlauf bzw. 
das Ergebnis der Beratung führt der Architekt ein Protokoll, 
welches der/die Bauherr/in gegenzeichnet und abschlie-
ßend der Gemeinde (gegebenenfalls mit Skizzen und 
Fotos) vorlegt.

c) Für die Beratung privater Bauherrn/innen wird ein maxima-
ler Zeitaufwand von bis zu 5 Stunden zu Grunde gelegt und 
von der Kommune bezahlt. Die Obergrenze pro Baubera-
tung liegt bei 600€.
Eine weitergehende Beratung ist nur in begründeten Aus-
nahmefällen und nach vorhergehender Abstimmung mit 
der Kommune möglich.

4. Widerrufsrecht, Rückforderungs- und Härteklausel
a) Die Gemeinde behält sich das jederzeitige Widerrufsrecht 

des Bewilligungsbescheides für den Fall vor, dass die 
Zuschussvoraussetzungen bzw. die Zuschussgewährung 
durch arglistige Täuschung oder falsche Angaben herbei-
geführt wurden.

b) Die Gemeinde ist berechtigt, die gewährten Zuwendun-
gen vom Zuschussempfänger ganz oder teilweise zurück-
zufordern, wenn die Fördervoraussetzungen nach diesen 
Richtlinien nicht eingehalten werden, insbesondere wenn 
der Förderzweck nicht erreicht wird. In diesem Fall ist der 
Rückforderungsbetrag sofort zurückzuzahlen und rückwir-
kend ab dem Tage der Auszahlung mit 4,5 % jährlich zu 
verzinsen.

c) Ergeben sich bei der Anwendung dieser Richtlinie unbillige 
Härten, so kann der Gemeinderat in Einzelfällen Abwei-
chungen zulassen. Weitere Ausnahmen von den maßgeb-
lichen Vorschriften dieses Förderprogramms können zuge-
lassen werden, bei Projekten, die in außergewöhnlicher 
Weise dem Förderziel dieses Programms entsprechen.

5. Sonstiges

Die Gemeinde behält sich Änderungen des Förderprogramms 
vor und ist berechtigt, den Geltungsbereich, den Fördersatz 

7. Inkrafttreten
Das Förderprogramm tritt am Tage der Bekanntmachung in 
Kraft.

Lauter, den 19.06.2020
Ronny Beck
1. Bürgermeister
gez. Beck
Erster Bürgermeister

3. Rate der Grund- und Gewerbesteuer 
sowie der Wasser- und Kanalgebühren
Es wird darauf hingewiesen, dass die 3. Rate der Grund- und 
Gewerbesteuer sowie der Wasser und Kanalgebühren zum 15. 
August 2020 fällig ist.
Die Zahlungspflichtigen werden gebeten, den Zahlungstermin 
einzuhalten.
Gerne können Sie uns eine Ermächtigung zum Bankeinzug 
erteilen. Wir ziehen dann per Lastschrift die Steuern und Bei-
träge jeweils rechtzeitig zum Fälligkeitstermin ein. Sie vermei-
den dadurch zusätzliche finanzielle Belastungen, wie Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge.

Kommunales Förderprogramm
Der Gemeinderat Gerach hat in seiner Sitzung am 23.07.2020 
das Förderprogramm zur Innenentwicklung der Ortskerne 
beschlossen. Das Förderprogramm wird nachfolgend in vollem 
Wortlaut öffentlich bekannt gemacht. Es tritt mit Bekanntma-
chung in Kraft.

Förderprogramm zur Innenentwicklung  
der Ortskerne der Gemeinde Gerach

Präambel
Die Kommunen der Baunach-Allianz nehmen die Herausforde-
rungen der demographischen Entwicklung aktiv an. Das ein-
vernehmlich postulierte Ziel ist es, besonders die Ortskerne als 
Wohn- und Arbeitsraum attraktiv zu halten und den Leerstands-
tendenzen entgegenzuwirken. Dazu sollen Bauinteressenten, 
Sanierungswillige und Erwerber von Immobilien unterstützt wer-
den, um der Abwanderung aus den Kernorten und deren Ver-
ödung zu verhindern.
Die Baunach-Allianz legt dazu dieses Förderprogramm zur Sta-
bilisierung und Innenentwicklung der Ortskerne auf. Es bezieht 
alle Innerortsbereiche der Hauptorte und der Ortsteile der Alli-
anzgemeinden ein. Das Förderprogramm gilt in den Grundsät-
zen und Eckpunkten einheitlich allianzweit gemäß den nachfol-
genden Regularien.

1. Geltungsbereich
a.) Der räumliche Geltungsbereich für die Fördermöglichkei-

ten ist auf die Alt- bzw. Innenortsbereiche der Ortsteile der 
Gemeinde laut beiliegendem Lageplan beschränkt.

b.) Der zeitliche Geltungsbereich beginnt am Tag nach 
der Beschlussfassung zum Förderprogramm durch den 
Gemeinderat. Es gilt auf unbestimmte Zeit.

2. Voraussetzungen, Verfahren
a.) Förderfähig sind grundsätzlich alle seit mindestens zwölf 

Monaten leerstehenden Anwesen, die innerhalb des o.g. 
Fördergebietes liegen und zum Zeitpunkt der Zuschussbe-
antragung mindestens 50 Jahre alt sind (Nachweis durch 
den Eigentümer). Neubaugebiete und Neubausiedlungen 
gehören in der Regel nicht dazu. Ausgenommen hiervon 
sind Anwesen, die beim Erlass eines Bebauungsplans als 
vorhandener Bestand mit übernommen/überplant wurden 
(z.B. in Anbindungs- oder Einmündungsbereichen).

b.) Der Antrag für die Fördermöglichkeiten nach der Nr. 3 ist 
vor Beginn der jeweiligen Maßnahme schriftlich bei der 
Gemeinde einzureichen.



Baunach - 10 - Nr. 33/20

Unser Landfrauenkalender 2021
Ab sofort in Ihrer BBV Geschäftsstelle für alle Interessierten 
(auch Nicht-Mitglieder) erhältlich!
Ein beliebter Kalender mit köstlichen Rezepten, praktischen Tipps, 
unterhaltsamen Sprüchen, Wetterregeln, Geschichten, Gedichte 
oder kreative Bastelideen bieten tolle Anregungen für die ganze 
Familie. Auch Namenstage und Ferienzeiten sind enthalten. Das 
übersichtliche Kalendarium bildet jeweils zwei Wochen pro Seite 
ab und bietet so Raum für eigene Notizen. Im Jahr 2021 widmet 
sich dieser Kalender den Themenschwerpunkt „bayerische Gold- 
und Silberdörfer“. In einzelnen Portraits werden ausgezeichnete 
Dörfer aus allen sieben Regierungsbezirken vorgestellt, die beim 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugt haben. Unser 
Landfrauenkalender 2021 ist ab sofort in Ihrer BBV Geschäfts-
stelle, Weide 28 zum Preis von 8,00 € erhältlich. Er eignet sich 
wunderbar als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk sowie 
auch als nettes Mitbringsel und obendrein unterstützen Sie unsere 
regionale Landwirtschaft. Denn für jedes verkaufte Exemplar spen-
det der Verlag 1,50 EUR an die Dorf- und Betriebshilfe sowie an 
wohltätige Einrichtungen in Bayern.
Unser Landfrauenkalender 2021 ist ab sofort in Ihrer BBV 
Geschäftsstelle: Weide 28, 96047 Bamberg, Tel. 0951 96517-
129 zum Preis von 8,00 € erhältlich. Bitte denken Sie bei der 
Abholung an Ihren Mund- und Nasenschutz!

Manuelle Lymphdrainage im Oktober  
im DEB in Bamberg
In der Berufsfachschule für Physiotherapie des Deutschen Erwach-
senen-Bildungswerks (DEB) findet vom 05.10.2020 bis 30.10.2020 
der Kurs „Manuelle Lymphdrainage“ statt. Die Weiterbildung für 
Physiotherapeuten sowie Masseure und medizinische Bademeis-
ter mit abgeschlossener Berufsausbildung wird zusammen mit 
dem Ödemzentrum Löffingen durchgeführt. Eine Anmeldung ist 
telefonisch unter 07654|808434 oder per E-Mail unter verwaltung@
oedemzentrum.de möglich.
Die Manuelle Lymphdrainage ist eine bewährte Therapiemöglich-
keit, die verschiedenste Krankheitsbilder positiv beeinflussen kann. 
In der Weiterbildung lernen Teilnehmer die Grundlagen, die für die 
praktische Anwendung erforderlich sind. Es werden u. a. Griff- und 
Bandagierungstechniken geübt, die den Lymphfluss fördern.
Die Weiterbildung „Manuelle Lymphdrainage“ ist durch die 
Bundesverbände der Krankenkassen anerkannt und durch die 
Bundesagentur für Arbeit nach AZAV zugelassen.
WEITERE INFORMATIONEN UNTER
ZENTRALES INFORMATIONS- UND BERATUNGSBÜRO DER DEB-GRUPPE
Pödeldorfer Straße 81, 96052 Bamberg
TEL +49(0)9 51|9 15 55-0, FAX +49(0)9 51|9 15 55-46
MAIL anfrage@deb.de, WEB www.deb.de, FB www.deb.de/facebook

In seelsorglichen Notfällen, wie zum Beispiel Sterbefällen, wen-
den Sie sich bitte an folgende Nummer: 09533 - 9827744

und das Fördervolumen zu ändern, wenn Rahmenbedingungen 
oder die Haushalts- und Finanzlage dies notwendig machen. 
Auf die Gewährung dieser freiwilligen Förderung besteht - wie 
schon unter Nr. 2 d) ausgeführt - kein Rechtsanspruch.

6. Inkrafttreten
Das Förderprogramm tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Gerach, den 24.07.2020
Gez.
Sascha Günther
1.Bürgermeister

Öffnungszeiten Miniwertstoffhof  in Gerach
ab sofort wieder geöffnet
Dienstag von  ........................................ 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag von ..................................... 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr
und von  ................................................. 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von  ......................................... 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr
bis Ende Oktober
gez. Günther
Erster Bürgermeister

Mitteilungen des Landratsamtes 
Bamberg über aktuelle Themen
Die aktuellen Pressemitteilungen des Landkreises Bamberg 
(Landratsamt Bamberg) finden Sie auf der Homepage des 
Landkreises Bamberg: www.landkreis-bamberg.de, Land-
ratsamt, Öffentlichkeitsarbeit, Pressemitteilungen.

Öffnungszeiten und Kapazität für 
Wunschtestungen in der Abstrichstelle  
in Scheßlitz erweitert
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wunschtestun-
gen, insbesondere jetzt in der Urlaubszeit werden ab 
dem 17. August die Öffnungszeiten und die Kapazität für 
Wunschtestungen in der Abstrichstelle in Scheßlitz für die 
Bürger*innen des Landkreis Bamberg erweitert.
Ab 17. August ist die Abstrichstelle (ehemaliges Nettoge-
bäude) Montags von 14:00 - 16:00 Uhr, Mittwochs von 16:00 
- 18:00 Uhr und Freitags von 14:00 - 16:00 Uhr für Wunsch-
testungen geöffnet. Die neue erhöhte Anzahl der Testungen 
richtet sich individuell an die, an den Testtagen, jeweilige vor-
handene Kapazität des Labors aus.
Testungen werden für die Bürger*innen des Landkreises 
Bamberg vorgenommen, die sich freiwillig auf COVID-19 tes-
ten lassen möchten. Nur Personen ohne Symptome, ohne 
einen Kontakt zu einem Corona-Infizierten und ohne Auftrag 
des Gesundheitsamtes können getestet werden. Es ist keine 
Anmeldung erforderlich. Es genügt der Personalausweis und 
die Krankenversicherungskarte oder bei Privatversicherten 
Angabe der Versicherung, um sich testen zu lassen. Es ist 
keine Anmeldung über den Hausarzt notwendig.
Grundlage dieser freiwilligen Testmöglichkeit ist das Testkon-
zept der bayerischen Staatsregierung. Mit der Abstrichstelle in 
Scheßlitz hat die GKG Bamberg die Möglichkeit von freiwilligen 
Testungen für die Bürger und Bürgerinnen des Landkreises 
Bamberg geschaffen.
Symptomatische Verdachtsfälle auf eine COVID-19-Erkrankung 
und/oder ein Testung auf Anordnung des Gesundheitsam-
tes als Kontaktperson werden über den Hausarzt, den Bereit-
schaftsdienst oder dem Gesundheitsamt Bamberg koordiniert.
Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft
des Landkreises Bamberg mbH
Oberend 29, 96110 Scheßlitz
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Pfarrbüro Lauter
Gottesdienstbestellungen können zu den Öffnungszeiten in 
Baunach gemeldet werden.

Termine Gottesdienste
16.08.2020
Rentweinsdorf
09.45 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst

Nachrichten Verwaltungsgemeinschaft

SG Veitenstein

 

Herzliche Einladung  
zum  

Familiengottesdienst 

 

 

am  

     Freitag, 14. August 2020 
um 18.30 Uhr 

auf der Wiese vom Seniotel 
 
 

Familien können sich gerne auf mitgebrachte Decken setzen. 
 

Alle Kinder dürfen eine Rassel mitbringen. 
 

! Bitte an den Mund-Nasen-Schutz und ein eigenes Gotteslob denken! 
 
 
 

Bei regnerischem Wetter muss der Gottesdienst entfallen. 

Katholische Kirchenstiftung Dorgendorf
Andacht mit Kräuterbüschelweihe
Herzliche Einladung zur Andacht mit Kräuterbüschelweihe am 
Freitag, den 14.08.2020 um 18 Uhr auf dem Vorplatz des FFW-
Hauses in Dorgendorf.
Die Kräuterbüschel können gegen eine kleine Spende mitge-
nommen werden. Der Erlös kommt der Kirche zugute.
Es müssen natürlich Hygieneregeln beachtet werden, wie tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes und Abstand halten. Bleibt 
bitte zu Hause wenn ihr erkältet seid. Wir werden auch eine 
Besucherliste führen.
PGR und Kirchenverwaltung Dorgendorf

Kräuterbüschel binden
Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates werden am heutigen 
Donnerstag, 13.08.2020 um 17.00 Uhr im Pfarrhof (Zugang 
über Wehrgasse) Kräuterbüschel binden. Wer Zeit und Lust 
kann gerne für uns Kräuter sammeln oder beim Binden helfen.
Die Kräuter werden bereits in der Vorabendmesse zu Maria 
Himmelfahrt am Freitag, 14.08.2020 um 18.30 Uhr gesegnet. 
Diese findet als Familiengottesdienst im Innenhof des Senio-
tels statt. Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein.
Nach dem Gottesdienst werden die Büschel gegen eine kl. 
Spende verteilt. Restliche Kräuterbüschel werden wir in die 
Pfarrkirche zum Mitnehmen legen. Der Erlös wird für den Blu-
menschmuck in der Pfarrkirche verwendet.
Gez. D. Roppelt
Pfarrgemeinderat Baunach
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1. FC Baunach
Fußball
http://www.fc-baunach.de
SKY Championsleague
Viertelfinale
Fr. 14.08.2020 21:00
FC Barcelona – FC Bayern München
Bei Erreichen des Halbfinales
Mi. 19.08.2020 21:00
Sieger Man.City / Olympic Lyon – FC Bayern München

            
            

F-Jugend 
Fußballtraining 

(alle Kinder Jahrgang 2012 und 2013) 
 

Start: jeden Montag und Mittwoch 
Immer von 16:30 – 17:30 Uhr 

 
 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona – Regeln 
 

Anmeldung bei Tobias Schmid 
Tel.: 0171/3470598 

                     
Vergelt‘ s Gott und Danke 
für die große Anteilnahme, 
die wir beim Tode unserer 
lieben Mutter

Hildegard  
Muckelbauer

erfahren durften.
Besonderen Dank an den 
Pastoralreferenten Markus 
Lüttke, der mit großem 
Einfühlungsvermögen
die Beerdigung leitete.

Ihre Kinder im Namen 
aller Angehörigen

Reckenneusig, im August 2020

Das Sichtbare ist vergangen,
aber es bleibt die Liebe und 
die Erinnerung.
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Bratwürste 1 Paar mit Kraut und Brötchen
Bratwürste 1 Paar „Schaschlik Art“ mit Pommes
Currywurst Western Topf mit Brot
Brotzeiten:
Wurstsalat
Schweizer Wurstsalat
Limburger mit Musik
„DJK“ Platte – fränkische Brotzeitplatte
„LG Veitenstein“ Platte – gemischte Käseplatte
„Bow Hunters“ Platte – gemischte Schinkenplatte
„Gymnastik“ Platte – Tomate mit Mozzarella
Bestellung bis Freitag 14.08.2020 von 11Uhr bis 16Uhr
Achtung wegen Feiertag bitte bis 16:00 Uhr bestellen
Jasmin 0171/4876152

Baunacher Faschingsclub Narretei e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder,
da wir im März unsere geplante Jahreshauptversammlung inkl. 
Neuwahlen, aufgrund der Corona-Pandemie absagen mussten, 
möchten wir euch nun nach allen Lockerungen, die es diesbe-
züglich gibt,
zur Jahreshauptversammlung am

Freitag, den 25. September 2020, um 19.00 Uhr
ins Sportheim des 1. FC Baunach herzlich einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Verlesung des Protokolls 2019
4. Rückblick der 1. Vorsitzenden
5. Kassenbericht
6. Entlastung der Vorstandsschaft
7. Neuwahlen
8. Wünsche und Anträge
Zeigt bitte Euer Interesse an unserem Vereinsleben.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme.
Schöne Grüße
Lena und die Vorstandschaft

Musikverein Stadtkapelle Baunach e.V.
Einladung zur Sommerwanderung
Liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Mitglieder mit Partner/in,
hiermit ergeht herzliche Einladung an alle aktiven und pas-
siven Mitglieder zur diesjährigen Sommerwanderung am 
29.08.2020. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am Marktplatz in Bau-
nach. Hier könnt ihr Eure Krüge, Teller und Besteck usw. abge-
ben. Diese werden dann zur Grillhütte/Freizeitanlage gebracht.
Anschließend werden wir gemeinsam durch die Baunacher Flur 
wandern und nach einer Stärkung zwischendurch den Rück-
weg zur Freizeitanlage/Grillhütte antreten. Insgesamt dürfte die 
Wanderung ca. zwei Stunden dauern.
Gegen 13:30/14:00 Uhr sind wir voraussichtlich wieder an der 
Grillhütte, wo es Köstlichkeiten aus dem Backofen gibt. Selbst-
verständlich ist für Getränke und Beilagen gesorgt, Salatspen-
den werden sehr gerne angenommen.
Bitte vergesst nicht Trinkgefäße, Teller und Besteck mitzu-
bringen. Diese Dinge können bis zu unserem Eintreffen (nach 
der Wanderung), an der Grillhütte verbleiben.
Meldet eure Teilnahme bitte per Mail unter 1vorstand@musik-
verein-baunach.de oder telefonisch an 0170-3509739 bis spä-
testens 23.08.2020 an, damit wir entsprechend planen und ein-
kaufen können. Vielen Dank!
Der Musikverein Stadtkapelle Baunach wünscht schon jetzt 
allen Teilnehmern schöne Ferien und eine gute Zeit.
Mit musikalischen Grüßen und auf bald
Die Vorstandschaft

Tischtennis
 Tischtennis - Abschlussbericht Saison 2019/2020 
 

 

Herren Bezirksklasse B Gruppe 4: 
A Pl Mannschaft Sp S/U/N Spiele +/- Punkte 

+ 1. TSV Breitengüßbach II 17 11/1/5 139:104 +35 23:11 
+ 2. TSV Windeck-Burgebrach 15 10/1/4 116:86 +30 21:9 

(+) 3. TTC Reckendorf 15 7/3/5 106:100 +6 17:13 
 4. SV Zapfendorf II 16 7/2/7 112:114 -2 16:16 
 5. SV Pettstadt 16 6/3/7 106:105 +1 15:17 
 6. SV Walsdorf III 15 6/2/7 98:102 -4 14:16 
 7. TSV Eintracht Bamberg II 16 6/2/8 107:118 -11 14:18 
(-) 8. Post SV Bamberg III 14 6/1/7 96:109 -13 13:15 
- 9. 1. FC Baunach 14 3/4/7 95:110 -15 10:18 

- 10. TV Hallstadt II 14 3/3/8 86:113 -27 9:19 
+ / -  = Auf-/Absteiger   (+)/(-) = Relegation 
 
Die diesjährige Tischtennis-Saison war für die 1. Mannschaft ein sehr schwieriges Jahr. 
Nachdem gleich im 1. Spiel der Saison einen unserer Mannschaftskollegen eine 
schwerwiegende Erkrankung ereilt hat und wir dauerhaft auf ihn verzichten mussten, 
war es uns in der Vorrunde nicht wirklich gelungen, der Konkurrenz etwas entgegen 
zu setzen, so dass im Dezember zum Ende der Hinrunde nur der letzte Platz 
zu Buche stand. 
Zu Beginn der Rückrunde im Januar konnten wir Rene Eggert als Neuzugang in der 
1. Mannschaft begrüßen. Er spielte zuvor jahrelang mit großem Erfolg beim SV Walsdorf. 
Mit ihm zusammen starteten wir mit 2 Siegen, einem Unentschieden und 2 äußerst knappen 
Niederlagen (gegen die Tabellenersten & -zweiten !) vielversprechend in die Rückrunde. 
Zu diesem Zeitpunkt lagen wir auf Rang 9 und unsere schwersten Spiele hatten wir hinter uns. 
Dann kam Corona. 
Am 13.03. wurde die Saison abgebrochen, die aktuelle Tabelle wurde als Abschlusstabelle 
gewertet. Somit waren wir offiziell abgestiegen. Eigentlich. 
Da jetzt aber in der Planung für die nächste Saison 20/21 einige Vereine ihre Mannschaften 
zurückzogen, wurde für uns wieder ein Platz in der Bezirksklasse B frei und der Abstieg 
damit vermieden. 
Für die neue Saison können wir auch schon den nächsten Neuzugang vermelden. 
Michael Jendreieck, der auch schon des Öfteren in Baunach trainiert hat, 
kommt vom SV Pettstadt und verstärkt unsere 1. Mannschaft. 
Herzlich willkommen und guten Start, Michael. 
 
Im Pokalwettbewerb kam die 1. Mannschaft leider nicht über die 1. Runde hinaus, 
wo sie gegen die SpVgg Trunstadt II mit 2:4 unterlag. 

 
Herren Bezirksklasse D Gruppe 9: 

A Pl Mannschaft Sp S/U/N Spiele +/- Punkte 

 1. TSV Eintracht Bamberg IV 19 16/0/3 141:59 +82 32:6 
 2. RMV Concordia Strullendorf V 18 15/0/3 131:50 +81 30:6 
 3. 1. FC Baunach II 19 14/2/3 133:67 +66 30:8 

 4. TSV Windeck-Burgebrach II 18 14/0/4 121:59 +62 28:8 
 5. SV Gundelsheim 18 10/2/6 119:90 +29 22:14 
 6. TTC Reckendorf II 17 7/2/8 90:100 -10 16:18 
 7. TSV Schesslitz IV 19 5/3/11 88:121 -33 13:25 
 8. TSV Breitengüßbach IV 19 6/1/12 86:129 -43 13:25 
 9. SV Walsdorf VI 19 4/1/14 67:134 -67 9:29 
 10. TSV Schlüsselfeld IV 16 4/0/12 61:108 -47 8:24 
 11. TSG Bamberg V 17 3/1/13 60:128 -68 7:27 
 12. SV Pettstadt III 15 3/0/12 57:109 -52 6:24 

In der Herren Bezirksklasse D gibt es keine Auf-/Absteiger 

 

Unsere 2. Mannschaft hat auch dieses Jahr wieder bis zum Corona-bedingten Abbruch 

eine richtig gute Saison gespielt und es auf den 3. Platz geschafft. 

Hervorheben muss man an dieser Stelle Lukas Jagla, der nicht nur alle seine Spiele 

in der 2. Mannschaft gewann, sondern dankenswerter Weise auch immer (sehr erfolgreich) 

in der 1. Mannschaft aushalf, wenn er gebraucht wurde. Er wurde oft gebraucht. 

 

Unsere „Zweite“ hat ebenfalls am Pokalwettbewerb teilgenommen und 

musste wie die 1. Mannschaft sich bereits in der 1. Runde dem 

TSV Schlüsselfeld II mit 1:4 geschlagen geben. 

 

 

Ausblick 

Das Training beginnt voraussichtlich wieder Ende August/Anfang September. 

Die neue Saison startet Mitte/Ende September. 

Alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Einschränkungen dies zulassen. 

Genaue Termine f. Trainings-/Saisonbeginn stehen noch nicht fest, 

werden aber noch rechtzeitig bekanntgegeben. 

Termine, Ergebnisse und Mannschaftsaufstellungen 

sind auch im Internet nachzulesen unter: 

http://www.bttv.de/click-tt/ bzw. https://www.fc-baunach.de/. 

 

gez. Silvio Wirth 

DJK Priegendorf
Fußball- Essen to go!
Gemeinsam durch die Krise – Wir sind füreinander da
Die DJK bietet alle 14 Tage Essen „to go“ oder jetzt auch im Sportlerheim.
Samstag 15.08.2020
Abholung ab 17:00 Uhr (wer möchte kann gerne Behälter mitbringen)
oder ihr kommt zu uns auf die Terrasse.
(Anmeldung erforderlich)
We love Biergarten
Currywurst mit Pommes
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Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach
Gesunde Beeren Teil 2
Der Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach informiert.

Beeren

Beere Gesunde Inhalts-
stoffe

Wirkung Ernte-
zeit

Erdbeere Vitamin C, Flavono-
ide, Salicylsäure, 
Gerbstoffe,Calcium, 
Kalium, Eisen

gegen Durchfall, 
stoffwechselan-
regend, geg. 
Rheuma u. Gicht

Mai - Juli

Himbeere Vitamin C, A, Rutin, 
Biotin, Kalium, Mag-
nesium, Eisen,

Fiebersenkend, 
blutreinigend, 
knochenbildend, 
Unterstützung bei 
Magen-DarmKa-
tarrhen

Mai - 
August

Stachel-
beere

Vitamin C, Silicium, 
Zitronensäure, Cal-
cium, Kalium, Mag-
nesium, Pektin

Verdauungsför-
dernd, entwäs-
sernd, kräftigend 
für Haare u. Nägel

Juli - 
August

Johannis-
beere

Vitamin C, Calcium, 
Kalium, Eisen, Phos-
phor, Zitronensäure, 
Pektin

Gegen Rheuma u. 
Gicht, entgiftend, 
antibakteriell, 
immunsystemstär-
kend, harntreibend

Mai - Juli

Heidel-
beere

Vitamin C, Betaca-
rotin, Eisen, Kalium, 
Natrium, Zitrosäure, 
Pektin, Quercetin, 
Anthocyane

Entzündungshem-
mend, blutbildend, 
gegen Durchfall, 
Magenschmerzen 
u. Blasenschwä-
che

Juni - 
August

Preisel-
beere

Vitamin C, A, Beta-
carotin, Eisen, 
Magnesium, Kalium, 
Natrium, Arbutin, 
Flavonoide, Pektin

Verdauungsför-
dernd, choleste-
rinsenkend, gegen 
Durchfall, Harn-
wegsinfektionen, 
Gicht u. Rheuma, 
antivirale, bakteri-
zide u. fungizide 
Wirkstoffe

Septem-
ber

Text/Fotos: Reimund Viering

Einladung zur Sommerwanderung
Liebe Musikerinnen und Musiker,
liebe Mitglieder mit Partner/in,
hiermit ergeht herzliche Einladung an alle aktiven und pas-
siven Mitglieder zur diesjährigen Sommerwanderung am 
29.08.2020. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am Marktplatz in Bau-
nach. Hier könnt ihr Eure Krüge, Teller und Besteck usw. abge-
ben. Diese werden dann zur Grillhütte/Freizeitanlage gebracht.
Anschließend werden wir gemeinsam durch die Baunacher Flur 
wandern und nach einer Stärkung zwischendurch den Rück-
weg zur Freizeitanlage/Grillhütte antreten. Insgesamt dürfte die 
Wanderung ca. zwei Stunden dauern.
Gegen 13:30/14:00 Uhr sind wir voraussichtlich wieder an der 
Grillhütte, wo es Köstlichkeiten aus dem Backofen gibt. Selbst-
verständlich ist für Getränke und Beilagen gesorgt, Salatspen-
den werden sehr gerne angenommen.
Bitte vergesst nicht Trinkgefäße, Teller und Besteck mitzu-
bringen. Diese Dinge können bis zu unserem Eintreffen (nach 
der Wanderung), an der Grillhütte verbleiben.
Meldet eure Teilnahme bitte per Mail unter 1vorstand@musik-
verein-baunach.de oder telefonisch an 0170-3509739 bis spä-
testens 23.08.2020 an, damit wir entsprechend planen und ein-
kaufen können. Vielen Dank!
Der Musikverein Stadtkapelle Baunach wünscht schon jetzt 
allen Teilnehmern schöne Ferien und eine gute Zeit.
Mit musikalischen Grüßen und auf bald
Die Vorstandschaft

Pferdepartner Franken e.V.

ZAHLE BARES FÜR RARES, VOR ORT!  
Dekoratives, Kameras, Bücher, Geschirr, Bestecke, Zinn/Kupfer, 

Gläser, Krüge, Vasen, Näh-/Schreibmasch., Lederwaren, Pelze, Trachten, 
Abendkleidung, Taschen/Reisekoffer, Musikinstrumente, Telefone, 

Radios, Lampen, Platten/CDs/MCs, Reit-, Jagd- und Angelzubehör, 
Uhren & Schmuck (auch defekt), Zahngold, Münzen, Briefmarken. 

BARZAHLUNG VOR ORT! 01523 - 866 9440
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Kleinanzeigen Su. Baugrundstück od.
Bauerwartungsland zu kaufen.
Ich freue mich auf Ihr Angebot. Tel.
015127138580
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KAB Reckendorf
Kräuterbuschen binden

Die KAB Reckendorf lädt herz-
lich zum Binden der Kräuterbu-
schen zu Maria Himmelfahrt 
ein. (Natürlich werden die gel-
tenden Abstands- und Hygie-
neregeln eingehalten.)

Wir treffen uns hierzu am Don-
nerstag, 13. August 2020 
um 18:00 Uhr bei Michael 
Schwengler im Hof.

Kräuterbuschen „to go“
Am Freitag, 14. August 2020 

verkauft die KAB Reckendorf nach der Vorabendmesse zu 
Maria Himmelfahrt die geweihten Kräuterbuschen.
Preis: 2 Euro
Die Messe findet um 18:30 Uhr im Friedhof in Reckendorf statt.
Weiter bieten wir für all jene, die nicht zum Gottesdienst kom-
men können, einen kostenlosen Lieferservice zu Ihnen nach 
Hause an.
Bei Interesse bitte bei Silke und Norbert Schleelein (Tel. 6404) 
melden.

Eure KAB-Vorstandschaft
gez. Silke Schleelein KAB Reckendorf

Freiwillige Feuerwehr Reckendorf
Aktive Mannschaft
am Freitag, den 14.08.2020 findet um 19:00 Uhr der nächste 
Arbeitsdienst im Feuerwehrgerätehaus statt.
Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.
Matthias Demling, 1. Kdt. FF Reckendorf

Johanniter Kinderinsel Reckendorf
Sommer im Bienenhotel der Kinderinsel

Foto: Patrizia Renninger

 An der Wildbienenwand der 
Kinderinsel summt und 
brummt es: Neugierig stehen 
die Kinder davor. Hier am 
Bienenhotel können sie die 
emsigen Insekten beobach-
ten und viel über das Leben 
der Bienen lernen. Seit eini-
gen Monaten steht die Wild-
bienenwand im Garten der 
Johanniter-Kinderinsel 
Reckendorf, jetzt erleben die 
Bienen ihren ersten Sommer 
in ihrem „Hotel“: Die „Zim-
mer“ der Wand sind so ange-
legt, dass sich verschiedene 
Wildbienenarten darin wohl-

fühlen. Die Insekten finden Pflanzenstängel, Steine mit Hohlräu-
men, oder Holz und damit gute Bedingungen, um zu nisten, 
den Nachwuchs großzuziehen und zu überwintern.
„Unsere Wildbienenwand ist ideal, um den Kindern die Bedeu-
tung von Insekten auch für uns Menschen näherzubringen. Die 
Kinder können sich den Bienen gefahrlos nähern und unmit-
telbar erleben, was in und an der Wand passiert“, erzählt Kin-
derinsel-Leiterin Angela Eckschmidt. Direkt neben der Wand 
wurde extra ein Hochbeet angelegt, damit den Bienen ausrei-
chend Blüten und Pollen zur Verfügung stehen und sie sich im 
Garten der Kita wohlfühlen.
Inzwischen haben die Kinderinsel-Kinder schon viel über die 
Wildbienen gelernt: Zum Beispiel, dass es in Deutschland 
neben der domestizierten Honigbiene rund 560 Wildbienenar-
ten gibt. Und dass Wildbienen unzählige Pflanzen bestäuben 
und so für wichtige Ernteerträge in der Landwirtschaft sorgen, 
aber auch den Bestand zahlreicher Wildpflanzen sichern. Und 
noch einen großen Vorteil haben die kleinen Insekten: Sie sind 
nicht aggressiv. Das heißt, wenn sie nicht bedroht werden, ste-
chen sie nicht. Beste Voraussetzungen also, damit die kleinen 
Bienenforscher sie beobachten können.
Realisiert wurde das Artenschutzprojekt durch den Verband 
Artenschutz in Franken mit Unterstützung durch die Deutschen 
Postcode Lotterie. Nachdem die Wand aufgebaut wurde, war 
es während der Kita-Schließung der vergangenen Monate 
etwas ruhiger an der Wildbienenwand, doch inzwischen gehört 
sie fest zum Kita-Alltag. „Wir schauen regelmäßig mit den Kin-
dern an der Wildbienenwand vorbei, um zu sehen, was sich 
dort tut und welche Bienenarten bereits eingezogen sind“, 
erzählt Angela Eckschmidt. „Aber die Kinder gehen auch 
alleine dorthin, wenn sie im Garten spielen“. Und auch die Bie-
nen freuen sich über ihr neues Zuhause, denn für sie wird es 
immer schwieriger geeignete Nistplätze zu finden.

• Grünanlagen
• Fensterreinigung
• Reinigung Wintergärten
• Gebäudereinigung
• Treppenhausreinigung

Telefon (09544) 98 47 080 • www.zenk-dienstleistungsservice.de

… denn Dienstleistung ist Vertrauenssache!
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SpVgg Lauter
Fußball

Arbeitseinsatz am Sportgelände der SpVgg Lauter
Herzliche Einladung
Am Freitag, den 14. August ab 14 Uhr und am Samstag, den 
29. August 2020 ab 9 Uhr finden wieder Arbeitseinsätze rund 
um das Gelände der SpVgg Lauter statt.
Jede fleißige Hand wird gebraucht, deshalb freuen wir uns
über jeden Helfer - gemeinsam sind wir stark !!!!

Haßbergverein Lauter

Sommerwanderung 
 „Rund um Lauter“
Als Alternativprogramm zu unserem heuer 
leider nicht stattfindenden Raidelhüttenfest 

möchten wir am Samstag, den 15.08.2020, eine Wanderung 
rund um Lauter durchführen. Unsere ca. 7 km lange Wande-
rung, auf zum Teil unbekannten Wegen, führt uns auch vorbei 
an einigen interessanten Plätzen.
Los geht es um 14.00 Uhr am Dorfplatz in Lauter, hoch zum 
„Wasserhäusla“. Durch den schattigen Wald führt uns unser 
Weg dann weiter zur Deusdorfer Mühle. Anschließend geht es 
hoch zum Rennweg. Dort besichtigen wir einen Teil der Über-
reste der ehemaligen Kugelfischerlagerbauten aus dem 2. 
Weltkrieg direkt am Rennweg. Danach geht es über den Renn-
weg weiter zur Sandspitze, wo wir uns noch ein altes Hügel-
grab ansehen werden, bevor es wieder zurück zur Kellergasse 
nach Lauter geht.

Zum Abschluss unserer Wanderung gibt es noch ein kühles 
Getränk direkt aus dem Felsenkeller.
Auch Nichtmitglieder sind herzlichen zu dieser Wanderung ein-
geladen. Wir bitten darum bei der Wanderung die bestehenden 
Vorgaben zu Covid-19 zu beachten. Unsere Wanderführer wer-
den Johannes Weigmann und Gerhard Pechmann sein.
1. Vorsitzender Josef Weigmann

Kath. Frauenbund Lauter
Kräuterbüschel
Am Samstag, den 15.08.2020 werden bei der hl. Messe um 
18.00 Uhr wieder Gewürzbüschel geweiht. Diese können 
gegen eine Spende erworben werden, welche für den Kinder-
garten Lauter verwendet wird. Herzlichen Dank im Voraus für 
ihre Spende.
Die Vorstandschaft

Die Welt öffnet sich wieder!
Die ersten Gäste haben bereits 
wundervolle Urlaubstage in 
verschiedenen Urlaubsländern 
erlebt und die nächsten Flieger 
stehen bereits in den Start-
löchern!

Auch in Krisenzeiten sind wir 
Ihr verlässlicher Experte rund 
um Ihren Urlaub!

Mit kompetenter Beratung, viel Herzblut und all unserer 
Reise erfahrung lassen wir auch weiterhin Ihre Reise träume 
wahr werden.

Sehr gerne stehen wir Ihnen persönlich auch gerne nach 
Terminvereinbarung oder telefonisch zur Verfügung!

Ihr Team vom TUI ReiseCenter im ERTL Zentrum 
Tel. 09 51 / 96 55 60, E-Mail hallstadt1@tui-reisecenter.de
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DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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Orthesen und Strümpfe  
für Rücken, Bauch und Beine
(djd-k). Bei Schwangeren verän-
dert sich durch den wachsenden 
Babybauch das Gewicht, der Kör-
perschwerpunkt verlagert sich 
nach vorne. Zudem lockert die 
Hormonumstellung in Vorberei-
tung auf die Geburt die Bänder, 
die das Becken stabilisieren. Rü-
ckenbeschwerden sind nun ein 
häufiger Begleiter, etwa beim 
Aufstehen, Bücken, längeren Sit-
zen und Stehen. Effektive Unter-
stützung für den Rücken erhalten 
Schwangere durch Rückenorthe-

sen wie die neue Lumbalorthe-
se „Lumbamed maternity“ von 
medi. Für leichte Beine während 
und nach der Schwangerschaft 
können Kompressionsstrümpfe 
sorgen. Der Druck der Strümpfe 
unterstützt die Venen, damit die 
Venenklappen besser schließen 
und das Blut zielgerichtet zum 
Herzen fließt. Mehr Infos sowie 
einen Ratgeber „Schwanger-
schaft“ zum Download gibt es 
unter www.medi.de.

Hundert Tage Husten
(djd-k). Husten hat fast jeder 
hin und wieder. Doch wenn 
Husten gar nicht mehr weichen 
will, sollten Betroffene aufmerk-
sam werden. Dann kann Keuch-
husten dahinterstecken, der 
im Volksmund nicht umsonst 
„100-Tage-Husten“ genannt 
wird. Die Kinderkrankheit kennt 
nämlich keine Altersgrenzen. 
Tatsächlich sind heute aufgrund 
von Impflücken mehr als zwei 
Drittel aller Keuchhustenpati-
enten erwachsen - mit einem Al-

tersdurchschnitt von 42 Jahren. 
Im höheren Alter steigt dabei 
die Gefahr von Komplikationen 
wie Rippenbrüchen, Inkonti-
nenz und Schlaganfällen. Die 
Ständige Impfkommission (STI-
KO) rät deshalb zu einer Auffri-
schimpfung, die gemeinsam mit 
der Tetanus-Diphterie-Impfung 
erfolgen kann. Dies ist beson-
ders für Senioren wichtig, auch 
wenn sie die Krankheit als Kind 
schon durchgemacht haben.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku



Baunach - 19 - Nr. 33/20

Jetzt auch als ePaper…

Ihr Mitteilungsblatt

der VG Baunach

Lokale Nachrichten zum Blättern.
Mit PC, Laptop oder Tablet.
Lokale Nachrichten im Hochglanz. Das ePaper macht es 

möglich. Blättern wie in der gedruckten Ausgabe. Mit einer 

unerwarteten Farbbrillanz.

Genießen Sie Ihr Mitteilungsblatt der Sinngrundallianz im 

gewohnten Zeitungsformat. Mit allen nützlichen digitalen 

Zusatz-Anwendungen. Zoom-Funktion zum Vergrößern der 

Texte und Fotos. PDF-Download. Links zu interessanten 

Adressen.

HINZU BUCHEN
FÜR 3 € 
IM JAHR NEU

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien 
KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird ihnen separat mit dem SEPA Mandat via E-Mail und auf der 
Rechnung mitgeteilt.

Datum ............................................... Unterschrift des Kontoinhabers  ..............................................................

.......................................................................

.......................................................................

BLZ Konto

IBAN

Kreditinstitut .........................................................

Name:  ..............................................................................  

Vorname: ..........................................................................

Straße:  .............................................................................

PLZ/Wohnort: ...................................................................

Datum und Unterschrift des Kunden

Garantie!
Sie garantieren mir, dass ich die Vereinbarung innerhalb 

von zehn Tagen schriftlich widerrufen kann. Zur 

Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs an LINUS WITTICH Medien KG, Postfach 

223, 91292 Forchheim. Dieses Recht bestätige ich durch 

meine zweite Unterschrift.

2. Unterschrift

Ja, hiermit bestelle ich, unter Zugrundelegung der geltenden AGB, einzusehen unter www.wittich.de/AGB/Forchheim, das Mitteilungsblatt
der VG Baunach als gedruckte Ausgabe und ePaper zum Bezugspreis von jährlich EUR ,  einschließlich Zustellgebühr und Mehrwertsteuer 
(gilt nur für die Zustellung an erreichbare Haushalte). Ich kann das Abonnement jeweils zum Jahresende kündigen. 

- Bitte abtrennen und versenden an LINUS WITTICH Medien KG, Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim oder Fax an 09191 7232-30 -

Rechnung per E-Mail an:

D E



Baunach - 20 - Nr. 33/20

© Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Aktiv durchs Obere Mittelrheintal
Die einzigartige Kulturlandschaft des Oberen Mittelrheintals 
bietet für Urlaubsgäste eine perfekte Mischung aus Kulturan-
geboten, Freizeiterlebnissen und aktiver Erholung. 

Erwandern sie herrliche Wanderrouten wie Rheinsteig oder 
Westerwaldsteig, erkunden Sie die romantische Burgenland-
schaft von Rhein und Mosel, besuchen Sie das Deutsche Eck 
und genießen Sie dazu die Ruhe und Weite des angrenzenden 
Westerwaldes.

Am Rande des Westerwaldes liegt die Kannenbäckerstadt 
Höhr-Grenzhausen; einer der keramischen Hotspots Deutsch-
lands mit zahlreichen Ateliers, Werksverkauf und Keramik-
museum. Hoch über der Stadt thront das Wellness-Hotel 
Heinz in sonniger Lage direkt am Waldrand. Ein stilvolles  
Hotel mit herzlichem Team und viel Liebe zum Detail. Schöne 
Restaurants mit ambitionierter Küche, hohem Wohnkomfort 
und eine große Wellnesslandschaft laden ein zum Erleben und 
Genießen – für einen unvergesslichen Urlaub.

Urlaub  in  Deutschland


